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Rechtssatz

Ein Verbandzeug im Sinne des § 102 Abs 10 KFG, welches in jedem Kraftfahrzeug mitzuführen ist, ist nicht als

ausreichendes Erste-Hilfe-Material im Sinne des § 81 Abs 2 AAV anzusehen. Bereits in der Bestimmung des § 81 Abs 2

AAV wird ausgeführt, daß die Ausstattung der Behälter insbesondere auf die Art der Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren

und Arbeitssto e, auf die Arbeitsweise sowie auf die Zahl der Arbeitnehmer Bedacht zu nehmen hat und insbesondere

Mittel zur ersten Hilfeleistung für Augenverletzunge, Verbrennungen und Knochenbrüche, Verbandzeug für Wunden

und Mittel zur Blutstillung zur Verfügung zu stellen sind. Der Inhalt des Erste-Hilfe Materials wird darüberhinaus noch

in der Ö-Norm Z 1020 Verbandskästen für Betriebe und für Schutzräume bis 50 Personen (Anforderungen, Inhalt,

Prüfung, Normkennzeichnung) näher beschrieben.

Schlagworte

Verbandszeug erste Hilfeleistung Baustelle Ö-Norm

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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